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A K T U E L L

BVG-Seminar der Zentralschweizer Aufsicht

«Die Untertanen müssen den 
Vögten Geld abliefern»
Die just am Tag der Veranstaltung veröffentlichten Verordnungsbestim-

mungen zur Strukturreform wurden an der Tagung in Luzern diskutiert. 

Mehrere Referenten zeigten sich besorgt und ermunterten die Zuhörer, 

in der Vernehmlassung Stellung zu nehmen, um das Allerschlimmste zu 

verhindern.

dieser Frage geäussert hat (es gibt keine 
gesetzliche Grundlage, die es erlaubt, 
Leistungen Dritter, insbesondere von 
Wohlfahrtsfonds, als Leistungen des Ar-
beitgebers zu betrachten)1, ist genau eine 
solche Regelung verbunden mit AHV-Bei-
träge des Arbeitgebers auf Leistungen 
patronaler Wohlfahrtsfonds wieder in der 
11. AHV-Revision aufgetaucht. Mit der Ab-
lehnung der Revision wurde auch eine für 
die Praxis untaugliche Regelung für Wohl-
fahrtsfonds verworfen. Wohl war vorgese-
hen, dass Leistungen aus patronalen Wohl-
fahrtsfonds AHV-beitragsfrei sein sollten, 
sofern sie einen sozialen Zweck erfüllte. 
Dieser soziale Zweck wurde dann mit dem 
anderthalbfachen oberen Grenzbetrag, 
also mit 123 120 Franken definiert. Spä-
testens wenn jemand versucht, mit die-
sem Betrag einem Arbeitnehmer in den 
tieferen Lohnregionen eine Überbrü-
ckungsrente zu finanzieren, muss man 
feststellen, dass eine solche soziale Mass-
nahme mit diesem Betrag nicht mehr um-
gesetzt werden könnte. 

Beitrag zur flexiblen Problemlösung
Der Gesetzgeber, meinte Jürg Brech-

bühl, sollte erkennen, dass die reglemen-
tarische Vorsorge nie alle Spezialfälle ab-
decken kann. Zudem ist das heutige wirt-
schaftliche Umfeld unsicherer geworden. 
Konkurse, Umstrukturierungen und Entlas-
sungen sind leider nicht mehr die grosse 
Ausnahme. Altersrentner haben seit Jah-
ren in den seltensten Fällen einen Teue-
rungsausgleich erhalten und die Verzin-
sung der Sparguthaben ist in den letzten 
Jahren extremen Schwankungen unterwor-
fen. Für all diese Fragen ist ein patronaler 
Wohlfahrtsfonds ein Beitrag zu einer flexi-
blen Problemlösung, sofern es ihn dann 
noch gibt. n

Peter Schnider
ps@vps.ch

1 Bundesgericht (9C_435/2008).

«Schon früher mussten die Untertanen ihre 
Vögte finanzieren. Das müssen wir nun 
auch mit der Oberaufsicht», meinte Mar-
kus Lustenberger, Geschäftsführer Zent-
ralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht. 
Natürlich ist die Oberaufsicht nur einer der 
Kostentreiber, die mit der Strukturreform 
auf die Vorsorgeeinrichtungen zukommen, 
aber ein augenfälliger. Gemäss Verord-
nung muss jede Vorsorgeeinrichtung eine 
Grundgebühr von 300 Franken und pro 
Destinatär 1 Franken für die Oberaufsicht 
bezahlen. Grössere Kassen in der Zent-
ralschweiz werden also künftig wehmütig 
an die Zeiten zurückdenken, als sie bei der 
Direktaufsicht für die Abnahme der Jahres-
rechnung maximal 6000 Franken berap-
pen mussten. Oder aber sie beteiligen sich 
an der Vernehmlassung, wozu sie Markus 
Lustenberger ermunterte, um zumindest 
einigermassen vernünftige Verordnungs-
bestimmungen zu erhalten. 

Inkraftsetzung unklar
Neben der problematischen Verord-

nung zur Strukturreform gibt es auch mit 
der Inkraftsetzung der Governance- und 
Transparenzbestimmungen (1. Juli 2011) 
eine unklare Situation. Gelten diese Be-
stimmungen nun bereits für die Jahres-
rechnung 2011, was de facto eine rück-
wirkende Inkraftsetzung wäre oder aber 
auf die Jahresrechnung 2012? Die Zent-
ralschweizer Aufsicht, meinte Lustenber-
ger, arbeitet in der Praxis mit Geschäfts-
jahren. Sie ist deshalb bereit für 2012.

Die BVG-Revision hat einige Schäden in 
der Struktur der 2. Säule angerichtet. Man 

denke nur an den Umwandlungssatz, der 
von der Verordnungs- auf die Gesetzes-
stufe gehoben wurde und nun genau in  
der Gesetzesfalle steckt. Jürg Brechbühl, 
Allea AG, sprach vom Kollateralschaden, 
den die Revision mit dem Einbezug des 
Wohlfahrtsfonds verursachte. Wohlfahrts-
fonds sind heute gefährdet und das hat zur 
Folge, dass ihre Zahl drastisch abnimmt. 
Gefährdet werden sie durch die Überregu-
lierung der 1. BVG-Revision und durch die 
Gefahr der Belastung der Leistungen 
durch AHV/IV und EO-Beiträge. Dass im 
vergangenen Jahr sehr viele Pensions-
kassen nur dank Zuschüssen aus Wohl-
fahrtsfonds so schnell saniert werden 
konnten und bei den verschiedensten Um-
strukturierungen Härtefälle dank Wohl-
fahrtsfonds abgefedert werden konnten, 
wird in Bundesbern leider nicht zur Kennt-
nis genommen. 

Regelmässige Mittelverwendung
Als Gegenstrategie gegen den allge-

meinen Verdacht des Missbrauchs emp-
fiehlt Jürg Brechbühl eine regelmässige 
und zweckmässige Mittelverwendung. Nur 
wenn die Gelder aus Wohlfahrtsfonds auch 
regelmässig eingesetzt werden, ist der 
Zweck des Fonds beziehungsweise die 
Äufnung der Gelder gerechtfertigt. Zum 
Killerkriterium können allerdings die AHV-
Beiträge für Zahlungen des Wohlfahrts-
fonds werden. Eine grosse Skepsis gib es 
sowohl im Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (dort landen nur die Problemfälle) 
als auch beim Gesetzgeber. Obwohl sich 
das Bundesgericht schon ganz deutlich zu 


